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Ein Gesetz für mehr Unternehmenstransparenz im digitalen Raum

Digitalunternehmen, also Unternehmen wie Online-Plattformen oder Soziale Medien, wie sie

im europäischen Gesetz über digitale Dienste definiert sind, unterliegen bisher nur wenigen

Transparenzpflichten über ihre Arbeit. Aus diesem Grund fordern wir die sozialdemokratischen

Mitglieder des Bundestages sowie die Mitglieder der S&D Fraktion des Europäischen Parlaments

dazu auf, neue Berichtspflichten für Digitalunternehmen zu schaffen. Diese neuen Berichtspflichten

sollen schon bestehende Berichtspflichten in der DSGVO oder den neuen europäischen Gesetzen

über digitale Dienste und Märkte ergänzen und weiter ausbauen. Um insbesondere Start-ups

sowie kleine und mittlere Unternehmen nicht zusätzlich zu belasten, sollen diese von den neuen

Regelungen ausgenommen werden.

Im Einzelnen fordern wir:

• Die europäische Corporate Social Responsibility (CSR) Richtlinie muss um die Herausforderun-

gen derDigitalisierung ergänztwerden. DurchAufnahmen vonCorporateDigital Responsibility

(CDR) - Kriterien wollen wir für Digitalunternehmen neue Berichtspflichten zu ihrer Arbeit im

digitalen Raum schaffen. Diese neuen Berichtspflichten sollen sich an den schon bestehenden

Nachhaltigkeitsberichtspflichten orientieren. So sollen zukünftigmehr Informationenüber die

Arbeit dieser Unternehmen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Digitalunterneh-

men sollten unter anderem darüber berichten, was sie für Verbraucherdaten sammeln, un-

ter welchen Bedingungen ihre KI-Systeme funktionieren, wie divers ihre Entwicklungsteams

sind oder welche Schulungsangebote sie zu diesen Themen für Mitarbeitende anbieten. Ne-

ben den Berichten sollten Digitalunternehmen auch etwaige Daten zur Verfügung stellen, da-

mit die Berichte durch externe und unabhängige Dritte verifiziert werden können. Sollten die

Berichte Mängel der Unternehmen in Bezug auf die Einhaltung der Berichtspflichten aufwei-

sen,müssen diese zeitnah abgestelltwerden. Nicht einhalten der Berichtspflichten oderNicht-

Abstellung von Mängeln muss streng sanktioniert werden.

• Weiterhin müssen Digitalunternehmen interne Beauftragte ernennen, die Externen als An-

sprechperson fungieren und die Berichtspflichten im Unternehmen durchsetzen und überwa-

chen.

• Digitalunternehmenmüssendarüber hinaus imZugeder neuenRegelung auch dazu verpflich-

tet werden, bei der Einführung und Entwicklung neuer digitaler Dienste und Produkte eine

sogenannte Folgenabschätzung durchzuführen. In diesem Bericht sollten die Tragweite und

mögliche entstehendeAuswirkungender neuendigitalenDienste undProdukte auf dieGesell-

schaft analysiert werden. Die Folgenabschätzungen müssen öffentlich zugänglich und über-

prüfbar sein sowie Maßnahmen enthalten, wie potenzielle negative Auswirkungen neuer di-

gitaler Dienste und Produkte vermindert werden können.
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